
 
 
Niederschrift über die 25. Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Tangstedt  
am Montag, dem 27. Nov. 2006, im Sitzungszimmer des Rathauses.                          Bu/- 
 
Beginn: 19.00 Uhr (Gesetzl.) Mitgliederzahl: 
Ende:    21.00 Uhr           4 Gemeindevertreter 
           3  wählbare Bürger 
Anwesend waren: 
 
a) stimmberechtigt: b) nicht stimmberechtigt: 
 
 GV Wolf-J. Staack  BM Thomas Schreitmüller 
 als stellvertr. Vorsitzender  GV Uwe Koops 
 GV Frank Ahlers   GV Walter Langenohl 
 GV Birgit Kattein   GV Dr. Hans-D. Taube 
 GV Claas Hansen    GV Birgit Ermlich-Heinen 
 bM Susanne Borchert, stellvtr. Mitglied   GV Eckhard Harder 
   bM Petra John  GV Immo Fork 
 bM Oliver Postel  bM Günter Borcherding 
    VA Thomas Steenbock 
    VA Manuela Müller 
    Frau Dewenter-Steenbock, GeKom 
    Herr Plöger, Amt Itzstedt 
 
 

Protokollführer: VA Hans-Werner Buhmann 
 
Die Mitglieder des Ausschusses waren durch Einladung vom 16.11.2006 unter Mitteilung der Ta-
gesordnung einberufen worden. 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Die 
Sitzung ist öffentlich. Einwände gegen die Einladung und Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 
Mitteilungen des Bürgermeisters liegen nicht vor. 
 
 
 
T a g e s o r d n u n g : 
 
1. Einwohnerfragestunde 
 
2. Gewährung einer Bankbürgschaft für den WSV Tangstedt  
 
3. Einführung einer Gebühr für Niederschlagswasser 

hier: Sachstandsbericht durch die Ge-Kom 
 

4. Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung einer Straßenausbaubeitragssatzung 
gemäß § 8 KAG 

 
 
 
Zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde 
 
Zu Beginn des öffentlichen Sitzungsteiles wird eine Einwohnerfragestunde durchgeführt; es erge-
ben sich jedoch keine Wortmeldungen. 
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Zu TOP 2 – Gewährung einer Bankbürgschaft für den WSV Tangstedt  
 
Unter Hinweis auf die Beratungen in der Sitzung des Bauausschusses am 31.10.06 (Top 6) bean-
tragt der WSV Tangstedt mit Schreiben vom 14.11.06 die Übernahme einer kommunalen Bürg-
schaft in Höhe von 15.000,-- €. Die Bürgschaft dient der Absicherung eines Darlehens zur An-
schaffung eines Traktors für die Mäharbeiten der Rasenplätze. Das Darlehen hat eine Laufzeit 
von 6 Jahren. Nach § 28 Ziff. 14 GO entscheidet die Gemeindevertretung über die Gewährung 
von Bürgschaften. 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, der Gemeindevertretung folgenden 
Beschluss zu empfehlen: 
 
Der Übernahme einer Bürgschaft für den WSV Tangstedt zur Anschaffung eines Traktors in Höhe 
von 15.000,-- € wird zugestimmt. 
Beschluss: einstimmig 
 
 
 
Zu TOP 3 – Einführung einer Gebühr für Niederschlagswasser 
          hier: Sachstandsbericht durch die Ge-Kom 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Frau Dewenter-Steenbock von der GeKom anwesend und 
gibt einen Bericht über den Stand des Verfahrens ab. 
Die vorgesehene Einführung der Benutzungsgebühr zum 01.01.2007 wird nicht mehr möglich 
werden, da die Arbeiten zur Vermögenserfassung und –bewertung z. Zt. noch nicht abgeschlos-
sen sind. Die notwendigen Erfassungsarbeiten waren zeitlich erheblich aufwendiger, als zunächst 
angenommen wurde. 
Anfang des kommenden Jahres wird die Ge-Kom mit der Erstellung der Anlagenbuchhaltung mit 
Anlagenachweisen und Abschreibungserlösen gemäß den gesetzlichen Vorgaben beginnen und 
das Kalkulationssystem für Schmutz- und Regenwasser aufbauen. Die Fortschreibung der Werte 
für 2008 erfolgt ebenfalls durch die Ge-Kom; der anschließende Zeitraum wäre dann noch beson-
ders zu regeln. 
Bei der Fragebogenaktion wurden ca. 1.900 Bögen verschickt; der Rücklauf mit rd. 90 % ist als 
gut zu bezeichnen. Die restlichen Grundstücke werden geschätzt. Einige Sonderfälle sind noch 
extra zu überprüfen. 
Bei der Gebührenkalkulation wird zunächst das Basisjahr 2005 zugrunde gelegt. Sollte die Jah-
resrechnung 2006 rechtzeitig erstellt werden, wird auch dieses Jahr mit berücksichtigt. Die Rest-
abschreibung bei schadhaften Abwasserleitungen ist hierbei noch besonders zu beurteilen. 
Die Kalkulationsgrundlagen werden Ende März/Anfang April 2007 vorliegen, so dass die Einfüh-
rung einer Benutzungsgebühr für Niederschlagswasser mit Satzungsbeschluss zum 01.07.2007 
möglich ist. 
Eine 1. Beratung über den Rohentwurf des neuen Satzungsrechtes kann bereits im Januar 2007 
erfolgen. 
Im Laufe der weiteren Diskussion werden weitere Fragen umfassend beantwortet. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; ein Beschluss wird nicht gefasst. 
 
 
Zu TOP 4 – Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung einer Straßenausbau- 
                    beitragssatzung gemäß § 8 KAG 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt bleibt Frau Dewenter-Steenbock von der GeKom anwesend und 
ist bereit, zu den anstehenden Rechts- und Sachfragen Auskunft zu geben. 
Im Verlauf der zahlreichen Wortmeldungen teilt Frau Dewenter-Steenbock mit, dass das z. Zt.  
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aktuelle Satzungsmuster „Straßenbaubeitragssatzung“ von ihr erarbeitet wurde und formell der 
jetzigen Rechtsprechung des VG und OVG Schleswig entspricht und bisher nicht beanstandet 
wurde. Der vorliegende Satzungsentwurf  der Gemeinde Tangstedt - bis auf einige redaktionelle 
Änderungen - entspricht den Vorgaben des Satzungsmusters. 
Die Entscheidung über die Festlegung der Beitragsanteile und des Gemeindeanteils (§ 4) ent-
scheidet die Gemeindevertretung über den Satzungsbeschluss; die Festlegung der Anliegerantei-
le bei den unterschiedlichen Straßentypen im Verhältnis untereinander sollte der der Niederschrift 
beigefügten Anlage entsprechen (Stand der Rechtsprechung). 
 
Während der Diskussionsbeiträge ergeben sich auch zahlreiche Fragen zum Erlass der neuen 
Satzung in Verbindung zum vorgesehenen Ausbau der Dorfstraße zwischen Hauptstraße und 
Försterweg und der Erhebung von Beiträgen. Nach Auswertung der neuesten Rechtsprechung 
des OVG Schleswig (u.a. vorliegender Beschluss vom 29.06.06, Az.: MB 4/06) ist öffentliche Ein-
richtung die Straße in ihrer gesamten Ausdehnung mit der Folge, dass auch nur bei einem teilwei-
sen Ausbau alle Anlieger der Straße zu veranlagen sind. Entscheidend hierfür ist auch immer das 
jeweilige Bauprogramm. 
 
Nach den umfangreichen Beratungen und neuen Erkenntnissen schlägt der Vorsitzende vor, die 
Angelegenheit zu vertagen und nochmals in den Fraktionen zu beraten. 
 
Hierüber besteht Einvernehmen; ein Beschluss wird nicht gefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
          Stellvertr. Ausschussvorsitzender Protokollführer 
 
 
 
 


